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VERTRAULICH 

PARTNERSCHAFTSVEREINBARUNG DocIDV2.2.0DE 
Stand: 01.05.2026 

 

ABSCHNITT A 

VARIABLEN 
 

Parteien 

Unternehmen LEASETEQ AG ("LEASETEQ")  
Scheideggstrasse 73, 8038 Zürich (UID: CHE-167.950.125) 

Partner {d.partner} ("Partner") 
{d.street} {d.streetNr}, {d.plz} {d.place} ({d.UID}) 

Zusammenarbeit 

Art  Die Zusammenarbeit umfasst die Vermittlung von Kunden. Eine Ver-
mittlung war erfolgreich, wenn ein wirksamer Finanzierungsvertrag zwi-
schen LEASETEQ und dem Kunden zustande gekommen ist. 

Zweck Die Partnerschaftsvereinbarung ermöglicht die Zusammenarbeit zwi-
schen dem Partner und LEASETEQ. LEASETEQ wird Finanzierungsan-
bieter von Fahrzeugen für Kunden des Partners.  

Schlüsselbegriffe 

Kaufpreis/ 
Finanzierungsbetrag 

Im Leasingfall ist der Kaufpreis derjenige Preis, zu dem LEASETEQ ein 
Fahrzeug als Finanzierungsgegenstand vom Partner abkauft. Der Kauf-
preis wird in dem jeweiligen Vertrag für das entsprechende Fahrzeug 
zwischen Partner und LEASETEQ festgelegt.  
Im Kreditfall wird der Finanzierungsbetrag im Kreditvertrag definiert. 

Kunde Juristische oder natürliche Person, die entweder bereits Privat- oder 
Geschäftskunde von LEASETEQ ist, oder im Zuge der Vermittlung zu ei-
nem Privat- oder Geschäftskunden wird. 

Kündigungsfrist 1 Monat Kündigungsfrist zum Ende eines jeden Monats. 

Produkte und Kampagnen LEASETEQ kann dem Partner bzw. dessen Kunden unterschiedliche 
Produkte anbieten. Art und Umfang eines Produkts ergeben sich aus 
dem jeweils gültigen Informationsblatt (Fact Sheet). 
LEASETEQ kann Produkte in befristeten Kampagnen mit angepassten 
Konditionen anbieten. Jede Kampagne ist durch eine Bezeichnung und 
einen Gültigkeitszeitraum gekennzeichnet. 
LEASETEQ stellt dem Partner Informationsblätter (Fact Sheets) zu Pro-
dukten und Kampagnen zur Verfügung, die Zweck, wesentliche Merk-
male und Rahmenbedingungen beschreiben. 

Provision/Subvention LEASETEQ verpflichtet sich, im Sinne einer Gegenleistung für die Ver-
mittlungstätigkeit, eine Provision an den Partner zu bezahlen, sofern 
die in dieser Vereinbarung definierten Rahmenbedingungen, welche in 
Abschnitt B dargelegt sind, erfüllt wurden. Die Provisionshöhe ist in 
den entsprechenden Informationsblättern (Fact Sheets) definiert.  
Vermittelt der Partner einen Finanzierungsvertrag mit einem Zinssatz, 
welcher den von LEASETEQ definierten Referenzzinssatz unterschrei-
tet, so schuldet der Partner eine Subvention. Dies entspricht der Diffe-
renz zwischen Referenzzinssatz und dem Endkundenzinssatz über die 
Laufzeit.    
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Referenzzinssatz Der Referenzzinssatz ist ein durch LEASETEQ definierter Zinssatz für 
die Finanzierungsverträge von Endkunden. Der jeweils aktuell gültige 
Referenzzinssatz ist im LEASETEQ Portal/Webseite ersichtlich und 
kann jederzeit durch LEASETEQ angepasst werden. 

Rückkaufpreis Der Rückkaufpreis ist der Preis, den der Partner an LEASETEQ zu ent-
richten hat, wenn Finanzierungsgegenstände im Sinne von Abschnitt C 
auf den Partner übertragen werden. Der Rückkaufpreis ist im Doku-
ment "Rückkaufvereinbarung" für den jeweiligen Finanzierungsgegen-
stand definiert.  

Rückkaufvereinbarungen Die Rückkaufvereinbarungen (vgl. Abschnitt C in Kombination mit dem 
Dokument “Rückkaufvereinbarung“) sind zentraler, verpflichtender Be-
standteil der Partnerschaftsvereinbarung und regeln die Bedingungen 
und Rückkaufpreise der Finanzierungsgegenstände. Sie sind ab Ab-
schluss des jeweiligen Finanzierungsvertrags automatisch gültig. 

Software LEASETEQ wird dem Partner die Finanzierungssoftware zur Verfügung 
stellen, damit dieser volldigital und effizient Finanzierungsverträge auf-
setzen kann. 

Weitere Bestimmungen Sind in Abschnitt D geregelt. 
 

Die in Abschnitt A definierten Variablen dienen ebenfalls als definierte Begriffe im Abschnitt B und Ab-
schnitt C. 
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ABSCHNITT B 

BEDINGUNGEN UND KONDITIONEN 

1. Umfang 

Diese Partnerschaftsvereinbarung ("Vereinbarung") regelt die Zusammenarbeit zwischen dem Partner und 
LEASETEQ (zusammen die "Parteien"). 

Die Parteien vereinbaren, ihre Leistungen zu kombinieren, um bestehenden oder potenziellen Kunden des 
Partners optimierte Finanzierungsprodukte oder -dienstleistungen anzubieten. LEASETEQ stellt die Soft-
ware und erlaubt dem Partner, diese zu nutzen. Der Partner vermittelt sowohl bestehende als auch poten-
zielle Kunden anhand der Software an LEASETEQ. Der Partner unterstützt LEASETEQ zudem bei eigenen 
Kundenanfragen. 

2. Provision und Subvention 

Der Partner ist nicht verpflichtet, potenzielle Kunden an LEASETEQ weiterzugeben. Folglich ist die Vermitt-
lung rein freiwillig. 

Für die erfolgreiche Vermittlung eines Finanzierungsvertrages an einen Privat- oder Geschäftskunden er-
hält der Partner eine Provision. Bei unterschiedlichen Konditionen ist jeweils die Bezeichnung des vermit-
telten Endkundenvertrages gemäss der von LEASETEQ zur Verfügung gestellten Vertragsvorlage 
massgebend. 

Wenn LEASETEQ beschliesst, einem Kunden keine Dienstleistungen zu erbringen (z.B., weil der Finanzie-
rungsantrag abgelehnt wurde) oder der Kunde die Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllt, hat der Partner 
keinen Anspruch auf die Provisionsgebühr. 

3. Zahlung 

Die Zahlung der Provision erfolgt monatlich auf das in Abschnitt B angegebene Auszahlungskonto. LEA-
SETEQ stellt dem Partner mit Hilfe der Software eine Abrechnung der Provisionsgebühren aus. Falls an-
wendbar, wird der Volumenbonus der letzten Auszahlung der Provisionsgebühr im Vertragsjahr 
angerechnet. 
Nach Abschluss eines Monats werden die Provisionen pro erfolgreich vermittelten Finanzierungsvertrag 
gebündelt und innert 14 Tagen überwiesen. LEASETEQ kann die Provisionsgebühr nach eigenem Ermessen 
mit Forderungen (z.B. vom Partner zu tätigende Subventionen) gegenüber dem Partner verrechnen oder 
die Provisionsgebühr für die künftige Erbringung von Dienstleistungen an den Partner gutschreiben.  

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, verstehen sich alle Gebühren in CHF und ohne Mehrwert-
steuer sowie andere anwendbare Steuern. 

Sofern Zahlungen eines Kunden an den Partner statt direkt an LEASETEQ geleistet werden, ist der Partner 
verpflichtet, die relevanten Zahlungsinformationen an LEASETEQ weiterzuleiten. Sollte eine Zahlung nicht 
vom Kunden, sondern von einem Dritten, bezahlt werden, behält sich LEASETEQ weitere Abklärungen zur 
Herkunft der Zahlung vor. 

4. Minimalstandards 

Der Partner ist verpflichtet, LEASETEQ unverzüglich über eine Verschlechterung seiner wirtschaftlichen 
Lage oder bei einer Veränderung der Kontrollinhaber zu informieren.  

Insbesondere verpflichtet sich der Partner, LEASETEQ seinen geprüften Jahresabschluss einschliesslich 
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Cashflow-Rechnung innerhalb von 4 Monaten nach Ende seines Ge-
schäftsjahres zu senden. Der Partner ist einverstanden, dass LEASETEQ den geprüften Jahresabschluss 
einschliesslich Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Cashflow-Rechnung an den Refinanzierungspartner 
weiterleiten darf. 

Im Leasingfall ist der Partner verpflichtet, nach Ablauf der Leasinglaufzeit den Finanzierungsgegenstand 
zum vereinbarten Rückkaufpreis zurückzukaufen, wie in Abschnitt C nachfolgend in Kombination mit dem 
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Dokument "Rückkaufvereinbarung" vereinbart. Dies gilt auch, wenn die Partnerschaftsvereinbarung gekün-
digt wird.  

Der Partner verpflichtet sich, bei der Auslieferung von Fahrzeugen an Kunden von LEASETEQ die von LEA-
SETEQ vorgegebenen Prozesse zur Identifikation des Kunden zu unterstützen. Insbesondere überprüft der 
Partner anhand eines gültigen amtlichen Ausweises, ob die Fahrzeugübernahme durch die im Finanzie-
rungsvertrag genannte Person erfolgt, und erstellt die von LEASETEQ verlangten Kopien bzw. elektroni-
schen Aufnahmen der Identifikations- und Auslieferungsdokumente.  Der Partner hat sicherzustellen, dass 
sämtliche vorgelegten Dokumente im Zeitpunkt der Identifikation gültig und unbeschädigt sind. Abgelaufene 
oder unlesbare Ausweise dürfen nicht akzeptiert werden. Der Partner haftet vollumfänglich für sämtliche Schä-
den, Kosten und Aufwendungen, die LEASETEQ aufgrund von Fehlern, Unterlassungen oder Versäumnissen bei 
der Identifikation oder Signaturprüfung entstehen.  

5. Vermittlung durch LEASETEQ 

LEASETEQ kann den Partner jederzeit bei Kundenanfragen betreffend der vom Partner angebotenen Fahr-
zeugtypen als Lieferanten beiziehen. Der Partner ist verpflichtet, Anfragen von LEASETEQ betreffend Fahr-
zeuglieferungen schnellstmöglich zu bearbeiten und sich nach besten Kräften darum zu bemühen, das 
angefragte Fahrzeug zu liefern. Insbesondere hat der Partner LEASETEQ schnellstmöglich zu bestätigen, 
ob das angefragte Fahrzeug lieferbar ist oder nicht sowie, wenn angefragt, ob der Kunde eine Probefahrt 
mit dem betreffenden Fahrzeugtyp durchführen kann.  

Ist das Fahrzeug lieferbar und LEASETEQ schliesst einen Finanzierungsvertrag, so bestellt der Partner das 
betreffende Fahrzeug und liefert es zu den vereinbarten Konditionen. Eine Vermittlungsprovision ist nicht 
fällig. 

Die Parteien können sich von Zeit zu Zeit betreffend die vom Partner angebotenen Fahrzeugtypen abstim-
men. 

6. Partnerstatus & Werbung 

Die Parteien schliessen die Vereinbarung als unabhängige Vertragspartner ab, und nichts in dieser Verein-
barung zielt darauf ab, ein Arbeitsverhältnis, eine einfache Gesellschaft (im Sinne von Art. 530 ff. des 
Schweizerischen Obligationenrechts), ein Franchise- oder Joint-Venture-Verhältnis zwischen ihnen zu 
schaffen. Der Partner ist nicht befugt, im Namen von LEASETEQ Verträge abzuschliessen, im Namen von 
LEASETEQ ausdrückliche oder stillschweigende Garantien zu geben und im Namen von LEASETEQ Ausga-
ben zu tätigen. 

Beide Parteien haben das Recht, den Namen und das Logo der anderen Partei für Werbezwecke im Rahmen 
der Partnerschaft zu verwenden, sowohl online als auch offline. Die Parteien verpflichten sich, bei gemein-
samen Marketingmassnahmen im Rahmen der Zusammenarbeit der Parteien in angemessener Weise zu-
sammenzuarbeiten und nach Treu und Glauben zu handeln, wie dies zwischen den Parteien vereinbart und 
koordiniert wurde.  

Für die Erstellung von jeglichen Werbematerialien, die den Namen, das Logo oder weitere Markenelemente 
von LEASETEQ beinhalten, ist eine schriftliche Zustimmung im Voraus erforderlich. Wenn der Partner Wer-
bematerialien erstellt, muss er sich an alle geltenden Gesetze halten, insbesondere an die geltenden Regeln 
des Konsumkreditgesetzes (KKG). Der Partner übernimmt die gesamte Haftung für alle von ihm erstellten 
Werbematerialien und muss LEASETEQ für alle daraus resultierenden Schäden schadlos halten.  

7. Geistiges Eigentum 

Alle bereits bestehenden Rechte, Titel und Interessen, einschliesslich aller Urheberrechte, Marken, des 
Know-hows und sonstiger Rechte an geistigem Eigentum und sonstiger Rechte ("IPR") liegen bei der jewei-
ligen Partei. Die Parteien verpflichten sich, die IPR der anderen Partei in keiner Weise zu beeinträchtigen. 
Das von LEASETEQ während der Laufzeit geschaffene IPR verbleibt bei LEASETEQ. Das von dem Partner 
geschaffene IPR verbleibt bei dem Partner.  

LEASETEQ gewährt dem Partner eine beschränkte, nicht ausschliessliche, nicht übertragbare, nicht unter-
lizenzierbare, widerrufliche, Lizenz zur Nutzung der Software. Diese eingeschränkte Lizenz unterliegt der 
Einhaltung dieser Vereinbarung.  
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Der Partner stellt sicher, dass ein Kunde, der die Kreditfähigkeitsprüfung nicht besteht, von der weiteren 
Nutzung der Software ausgeschlossen wird. Jede andere Nutzung, insbesondere die Änderung, das Kopie-
ren, die Übertragung, der Vertrieb, die Ausstellung, die Aufführung, die Reproduktion, die Veröffentlichung, 
die Lizenzierung, das Framing, die Erstellung abgeleiteter Werke, die Übertragung oder die Kommerzialisie-
rung des verfügbaren Inhalts oder eines Teils davon, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von LEA-
SETEQ streng verboten. 

Falls unerlaubten Drittparteien Zugang gewährt wird oder die Software missbraucht wird, wird die Partner-
schaftsvereinbarung fristlos gekündigt und der Partner hat eine Konventionalstrafe zu zahlen, welche si-
cherstellt, dass der von LEASETEQ erlittene Schaden beglichen wird.  

8. Vertraulichkeit  

Die Parteien können sich gegenseitig vertrauliche Informationen offenlegen. Zu den vertraulichen Informa-
tionen gehören ohne Einschränkung alle Informationen, die als vertraulich gekennzeichnet sind oder auf 
andere Weise als vertraulich gekennzeichnet wurden oder vernünftigerweise als vertraulich angesehen wer-
den können und der Partner oder LEASETEQ zuzuordnen sind. Diese Verpflichtung erstreckt sich auf alle 
Informationen, die sich sowohl auf die interne Organisation der Parteien als auch auf ihre Beziehungen zu 
Dritten beziehen. Öffentlich verfügbare oder zugängliche Informationen sowie Informationen, die die emp-
fangende Partei rechtmässig und uneingeschränkt erhalten oder unabhängig entwickelt hat, gelten nicht 
als vertraulich. 

Jede Partei wird:  

(i) die vertraulichen Informationen der anderen Partei mit der gleichen Sorgfalt schützen, die sie 
zum Schutz ihrer eigenen vertraulichen Informationen anwendet, jedoch keinesfalls mit weni-
ger als der angemessenen Sorgfalt; 

(ii) die vertraulichen Informationen nicht weitergeben, ausser an verbundene Unternehmen, Ange-
stellte, Vertreter und professionelle Berater, die diese Informationen kennen müssen und sich 
zu ihrer vertraulichen Behandlung verpflichtet haben.  

Die Parteien bleiben auch nach Beendigung der Vereinbarung mit der anderen Partei an diese Geheimhal-
tungspflicht gebunden. 

9. Datenschutz 

Die Parteien verpflichten sich, bei der Durchführung dieser Vereinbarung die geltenden datenschutzrechtli-
chen Bestimmungen einzuhalten. Den Parteien ist bekannt, dass der Abschluss und die Durchführung die-
ser Vereinbarung zur Verarbeitung personenbezogener Daten der Parteien oder der mit ihnen verbundenen 
Unternehmen, Aktionäre, Mitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter führen kann. Die Parteien vereinbaren, 
soweit dies nach den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen erforderlich ist, eine Datenverarbeitungsver-
einbarung abzuschliessen, um ihre datenschutzrechtlichen Pflichten näher zu bestimmen. 

Der Partner gewährleistet, dass seine eigenen Kunden ihr Einverständnis gegeben haben, ihre Daten (z.B. 
Kontakt, Adressdaten) an LEASETEQ sowie dessen Refinanzierungspartner weiterzuleiten. Der Zweck die-
ser Weiterleitung ist für den Gebrauch der Software notwendig und wird den Kunden ebenfalls mitgeteilt. 
Personenbezogene Daten wie z.B. Daten zur Identifikation müssen verarbeitet werden, um die Dienstleis-
tungen von LEASETEQ zu verwirklichen.  

10. Laufzeit & Kündigung 

Diese Vereinbarung tritt mit Unterschreiben beider Parteien in Kraft und bleibt bis zur Kündigung wirksam. 

Jede Partei kann die Vereinbarung jederzeit unter Einhaltung der in Abschnitt A genannten Kündigungsfrist 
kündigen. Falls die Vereinbarung nicht innerhalb der Kündigungsfrist beendet wird, wird die Vereinbarung 
automatisch um ein weiteres Jahr verlängert. 

Darüber hinaus kann jede Partei die Vereinbarung jederzeit mit sofortiger Wirkung kündigen, wenn: 
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• die andere Partei einen wesentlichen Verstoss gegen diese Vereinbarung begeht (einschliesslich Zah-
lungsverzug und Nichteinhaltung der Minimalstandards) und dieser Verstoss nicht innert 14 Tagen 
nach der Mitteilung geklärt werden kann; oder 

• die andere Partei wird zahlungsunfähig oder ist Gegenstand eines Konkurs- oder sonstigen Insolvenz-
verfahrens. 

Auf Verlangen sind die Parteien verpflichtet, nach Kündigung der Vereinbarung alle von der anderen Partei 
zur Verfügung gestellten Akten, Unterlagen, Daten oder sonstigen Materialien zurückzugeben und es ist 
dem Partner untersagt, die Software weiter zu benutzen. 

Bei Beendigung bleibt der Anspruch des Partners auf die Provisionsgebühr in Bezug auf die qualifizierten 
Kunden, die während der Laufzeit und 30 Tage nach der Beendigung vermittelt wurden, bestehen. Dies setzt 
voraus, dass die Vereinbarung nicht aus wichtigem Grund durch LEASETEQ beendet wurde. 

Auch nach Kündigung dieser Partnerschaftsvereinbarung bleibt die dem Partner vorliegende, ver-
pflichtende Rückkaufvereinbarung wirksam. So sind alle bis zum Zeitpunkt der Kündigung aktiven Finan-
zierungsgegenstände weiterhin von dem Partner für einen definierten Rückkaufpreis zu übernehmen, wie 
in Abschnitt C nachfolgend in Kombination mit dem Dokument "Rückkaufvereinbarung" ausgeführt. 

11. Haftung & Garantie 

Jede Partei haftet gegenüber der anderen Partei vollumfänglich für Verluste und Schäden, die vorsätzlich 
oder grobfahrlässig verursacht wurden. Für unbeabsichtigte oder fahrlässige Handlungen und Unterlas-
sungen ist die Haftung der Parteien ausgeschlossen, soweit dies nach schweizerischem Recht zulässig 
ist.  

Der Partner gewährleistet LEASETEQ, dass die Kunden die Software nur in Übereinstimmung mit den gel-
tenden Bedingungen von LEASETEQ benutzen.  

Dei Parteien halten übereinstimmend fest, dass LEASETEQ keinerlei Verpflichtung trifft, einen finanziellen 
Beitrag an die im regelmässigen Geschäftsbetrieb des Vertriebspartners entstehenden Aufwendungen zu 
bezahlen oder Kosten zu übernehmen. Es besteht kein Anspruch auf Erwerbsausfallentschädigung. 

Falls der Partner gegen die Minimalstandards verstösst, hält sie LEASETEQ gegen alle Ansprüche, resultie-
renden Kosten und Schäden schadlos. Zusätzlich wird der Partner alle Anstrengungen unternehmen, um 
LEASETEQ vor Ansprüchen der Kunden, die sich aus dem Gebrauch der Software ergeben, vor Gericht zu 
verteidigen und alle entstehenden Kosten auf sich selbst nehmen. 

12. Exklusivität und Wettbewerbsverbot 

Diese Vereinbarung gewährt keine Exklusivität. Den Parteien steht es frei, die gleichen Tätigkeiten auch mit 
anderen Unternehmen durchzuführen.  

13. Unterzeichnung der Kaufverträge  

Im Rahmen der dargelegten Finanzierungsverträge zwischen LEASETEQ, dem Partner und den Kunden er-
teilt der Partner LEASETEQ jeweils im Einzelfall eine Vollmacht, um die einem Finanzierungsvertrag zugrun-
deliegenden Kaufverträge zwischen dem Partner und den Kunden nach entsprechender Bestellung eines 
Kunden mittels Bestellformulars auf der Webseite des Partners, Auswahl der LEASETEQ Kreditfinanzie-
rungsoption sowie gutgeheissenem Antragsverfahren in Vertretung des Partners zu unterzeichnen. Der 
Partner anerkennt die gestützt auf diese Vollmacht eingegangenen Rechtsgeschäfte von LEASETEQ als 
verbindlich. 
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ABSCHNITT C 

RÜCKKAUFBEDINGUNGEN BEI LEASINGVERTRÄGEN 

1. Umfang 

Im Leasingfall vereinbaren die Parteien, dass jeder Finanzierungsgegenstand, welcher Gegenstand eines 
Finanzierungsvertrages ist, nach Ablauf der vereinbarten Leasinglaufzeit vom Partner zum vereinbarten 
Rückkaufpreis gemäss dem Dokument "Rückkaufvereinbarung" übernommen wird (falls der Leasingneh-
mer den Finanzierungsgegenstand nicht direkt vom Leasinggeber abkauft). 

Die Rückkaufpreise für die einzelnen Finanzierungsgegenstände werden dem Partner im Dokument "Rück-
kaufvereinbarung" mitgeteilt und sind gültig, wenn der Partner dieses schriftlich, mündlich, stillschweigend 
oder konkludent akzeptiert. Die Konditionen gemäss dem Dokument “Rückkaufvereinbarung” gelten in je-
dem Fall als akzeptiert, wenn der Partner nicht innert 3 Tagen seit der Zustellung des soeben genannten 
Dokuments begründeterweise und in schriftlicher Form widerspricht. Der Partner ist verpflichtet, sich bei 
LEASETEQ zu melden, falls er innert 3 Tagen nach Abschluss eines Finanzierungsvertrages kein auf den 
entsprechenden Finanzierungsvertrag anwendbares Dokument “Rückkaufvereinbarung” erhalten hat. 

2. Zahlung 

Nach der Übernahme des Finanzierungsgegenstandes durch den Partner bezahlt dieser innert 7 Tagen den 
vereinbarten Rückkaufpreis an LEASETEQ. Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, versteht sich der 
Preis in CHF und ohne Mehrwertsteuer und andere anwendbare Steuern. Bei mehr als 5 Tagen Verzug wird 
ein Zins von 5% p.a. angerechnet. 

3. Laufzeit & Kündigung 

Wird die Partnerschaftsvereinbarung von einer der Parteien gekündigt, gilt für alle bis zu diesem Zeitpunkt 
aktiven Finanzierungsverträge weiterhin die Rückkaufpflicht für den Partner. 

Tritt die Bedingung gemäss Ziff. 14 vorstehend ein, verpflichtet sich der Partner zum unverzüglichen Rück-
kauf des Finanzierungsgegenstandes entsprechend der "Kaufpreisübersicht" im Dokument “Rückkaufver-
einbarung".  

4. Zustand des Fahrzeugs 

Die Verantwortung für den Zustand des Fahrzeugs bei der Rückgabe trägt der Partner eigenständig. Schä-
den und Mehrkilometer werden direkt vom Partner an den Leasingnehmer verrechnet.  
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ABSCHNITT D 

WEITERE BESTIMMUNGEN 

Gesamte Vereinbarung: Diese Vereinbarung stellt die endgültige Vereinbarung der Parteien in Bezug auf 
die hierin erwähnten Angelegenheiten dar und ersetzt alle früheren Vereinbarungen und Absprachen. Die 
jeweils gültigen Informationsblätter (Fact Sheets) bilden integrale Bestandteile dieser Partnerschaftsver-
einbarung und sind jeweils unter www.leaseteq.ch/haendlerbereich verfügbar. 

Änderungen: Änderungen und Ergänzungen der Vereinbarung bedürfen der Schriftform, z.B. per E-Mail und 
sind ohne Unterschrift gültig. 

Benachrichtigungen: Mitteilungen nach dieser Vereinbarung müssen schriftlich an die zuletzt mitgeteilte 
oder verfügbare Adresse erfolgen. Der Begriff "schriftlich" schliesst, sofern nicht ausdrücklich anders an-
gegeben, auch E-Mail ein. 

Abtretung: Diese Vereinbarung oder die sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten können jederzeit an 
Refinanzierungspartner abgetreten oder übertragen werden. Eine Abtretung oder Übertragung an andere 
Dritte ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung möglich.  

Eigentümerwechsel: Bei einem Eigentümerwechsel des Partners gehen alle Rechte und Pflichten dieser 
Vereinbarung an den neuen Eigentümer über.  

Salvatorische Klausel: Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung oder der Inhalt eines Anhangs zu die-
ser Vereinbarung für rechtswidrig, ungültig oder anderweitig nicht durchsetzbar befunden werden, so be-
rührt dies nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser Vereinbarung. Die Parteien werden eine 
solche Bestimmung oder einen solchen Inhalt durch eine gültige Bestimmung oder einen gültigen Inhalt 
ersetzen, die bzw. der dem ursprünglichen wirtschaftlichen Zweck so nahe wie möglich kommt. 

Geltendes Recht und Gerichtsstand: Diese Vereinbarung unterliegt schweizerischem Recht, unter Aus-
schluss der kollisionsrechtlichen Bestimmungen und die Bestimmungen des UN-Kaufrechts (CISG). Aus-
schliesslicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung 
sind die ordentlichen Gerichte am Sitz von LEASETEQ. 

Einhaltung von Geldwäschereigesetz (GwG) und Konsumkreditgesetz (KKG): LEASETEQ ist als Finanzin-
termediär im Sinne des Geldwäschereigesetzes (GwG) verantwortlich für die Einhaltung der gesetzlichen 
Sorgfaltspflichten, insbesondere für die Identifikation der Vertragspartei, die Feststellung der wirtschaftlich 
berechtigten Person sowie die Durchführung allfälliger weiterer Abklärungen. Der Partner unterstützt LEA-
SETEQ bei der Umsetzung dieser Pflichten gemäss den Minimalstandards in Abschnitt B und den Weisun-
gen von LEASETEQ, handelt dabei jedoch als Hilfsperson; die Verantwortung für die Einhaltung der 
GwG‑Pflichten verbleibt bei LEASETEQ. Soweit Finanzierungsprodukte von LEASETEQ dem Bundesgesetz 
über den Konsumkredit (KKG) unterstehen, stellt LEASETEQ die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen 
sicher, insbesondere hinsichtlich Kreditfähigkeitsprüfung und Informationspflichten gegenüber Konsu-
menten. Der Partner verpflichtet sich, LEASETEQ bei der Umsetzung der KKG‑Pflichten zu unterstützen, 
insbesondere durch wahrheitsgetreue Erfassung der Kundendaten, Einhaltung der vorgegebenen Prozesse 
und Unterlassung irreführender oder gesetzeswidriger Werbung. 
[Unterschriftenseite folgt]  

http://www.leaseteq.ch/haendlerbereich


 

 
 
 

 

 
LEASETEQ AG | Scheideggstrasse 73 | CH-8038 Zürich | UID: CHE-167.950.125 MWST  Seite 9 von 9 

VERTRAULICH 

UNTERSCHRIFTEN 

 
 

LEASETEQ   PARTNER 
 

 
 
Uwe Riepenhausen {d.signee1} 
CFO {d.positionSignee1} 
 
 
 
 
 
 

Joscha Rosenbauer {d.signee2} 
CEO {d.positionSignee2} 
 
 
Zürich, {d.contractdate:formatD(DD.MM.YYYY)} 
 

 


